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Geprüft und zertifiziert.

WiKo – die praxisgerechte Kommentierung des deutschen und europäischen Medizin-
produkterechts. Von absoluten Kennern der Materie verfasst, stellt das Werk ein
unentbehrliches Arbeitsmittel dar: umfassend, praxisnah und einzigartig aktuell.
Darüber hinaus enthält WiKo: zahlreiche Praxisleitfäden, Mustervertragselemente
und Verhaltensempfehlungen.

WiKo online: Die neue Datenbank ist ein exklusives Angebot für Abonnenten des
Kommentars. Damit recherchieren Sie im kompletten Werk komfortabel online.
Immer auf dem aktuellsten Stand. Zusätzlich haben Sie Zugriff auf Gesetzestexte
und Entscheidungen im Volltext.

Überzeugen Sie sich bei einer Leseprobe unter www.otto-schmidt.de/wiko

Hill/Schmidt
Medizinprodukterecht (WiKo)
Kommentar
Loseblatt, rd. 2.000 Seiten in 2 Ordnern,
inklusive Online-Modul „WiKo online“.

99,– € bei einem Abonnement für
mindestens zwei Jahre. Ergänzungslie-
ferungen 1–2-mal im Jahr. Plus Online-
Updates pro Lieferung zu je 6,– €.
ISBN 978-3-504-04002-4
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